
AGB Dienstleistungen für B2B

1. Zahlung
10 Tage ab Rechnungsdatum inkl. 20% Umsatzsteuer.

2. Erfüllungsort
Der  Erfüllungsort  ist  die  Durchführungsadresse  der  beauftragten  Dienstleistung.  Der
Auftraggeber hat für die uneingeschränkte Zugänglichkeit des Erfüllungsortes zu sorgen.
Ebenfalls  muss  der  Auftraggeber  etwaige  Mieter,  Eigentümer  oder  Besitzer  der
Liegenschaft über Arbeitsdurchführungen von CfT-Mitarbeiter informieren.

3. Zahlungssäumigkeit
Bei begründeter oder unbegründeter Zahlungssäumigkeit werden 8% Verzugszinsen p.
a. verrechnet.

4. Beweislastumkehr
Bis  zum  sechsten  Monat  ab  Durchführungsdatum  tritt  automatisch  eine
Beweislastumkehr  ein,  wenn  dies  mit  der  Art  des  Mangels  vereinbar  ist.  Für  später
auftretende Mängel gilt das ABGB und UGB.

5. Arbeitsdurchführung
Alle  Arbeiten  und  Messungen  werden  mit  größtmöglicher  Sorgfalt  erledigt.
Messergebnisse stellen immer nur den momentanen Zustand der gemessenen Anlage
oder  des  Kabels  dar.  Der  Auftraggeber  ist  informiert,  dass  Verzerrungen  der
Messergebnisse,  durch  unbekannte  Beeinflussungen  (z.  B.  Bodenbeschaffenheit,
Verlege- sowie Verarbeitungsart der Anlage), jederzeit auftreten können.

6. Rücktritt vom Auftrag durch den Auftraggeber
Bei einem unbegründeten Rücktritt des Auftraggebers vom vereinbarten Auftrag im Zuge
einer laufenden Arbeitsdurchführung von CfT werden 100% vom Auftragswert sofort in
Rechnung gestellt.  Sollte  der  Rücktritt  bis  3 Tage vor  dem vereinbarten Arbeitsantritt
erfolgen werden 50% vom Auftragswert sofort in Rechnung gestellt, sollte der Rücktritt
bis einen Tag vor dem vereinbarten Arbeitsantritt erfolgen werden 80% vom Auftragswert
sofort in Rechnung gestellt.

7. Gewährleistung
Es gilt das ABGB und UGB mit Ausnahme von Punkt 4.

8. digitaler Datentransfer / Datenspeicherung
Der Auftraggeber akzeptiert dass CfT alle Daten über die durchgeführten Leistungen in
digitaler Form speichert sowie verarbeitet. Der Auftraggeber anerkennt diese Daten im
gegebenen Fall als Dienstleistungsbericht.

9. Gerichtsstand
Als vereinbart gilt der ordentliche Gerichtsstand unseres Firmensitzes.

10. Endbestimmung
In allen anderen Fällen gilt das ABGB und UGB

DATENSCHUTZRICHTLINIE:
Die CfT Group GmbH achtet auf den Datenschutz! Wir garantieren, dass alle uns bekannt
gegebenen Daten sorgfältig verwaltet werden. Daten unserer Kunden werden nicht an Dritte
weitergegeben!
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